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 Beschlussvorlage 

   
  

TOP Verleihung des Wappentellers 

 
 Verfasser: Reinhold Hermann 

Bearbeiter: Sabrina Conrad 
Abteilung:  Abteilung 1 

  Datum:  
22.11.2016 

Aktenzeichen: 
1.1 / 021-20 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-46 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Verbandsgemeinderat öffentlich 15.12.2016 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Verleihung des Wappentellers der Ver-
bandsgemeinde an Bürgermeister Gerd Heilmann. 
 
 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
 
Die Hauptsatzung vom 25.03.2010 trifft für die Verleihung des Wappentellers der 
Verbandsgemeinde Vordereifel folgende Regelungen: 
 
(1) Der Wappenteller der Verbandsgemeinde Vordereifel wird an Persönlichkeiten 

verliehen, die durch ihre Tätigkeit in den Organen der Verbandsgemeinde, der 
verbandsangehörigen Ortsgemeinden oder in anderer Weise in besonderem Ma-
ße durch ihre Arbeit in kommunalpolitischen oder in ähnlichen gesellschaftspoli-
tisch wichtigen Bereichen zur Förderung des Gemeinwohls innerhalb der Ver-
bandsgemeinde Vordereifel beigetragen haben. 

 
(2) Die Verleihung erfolgt im Einzelfall durch Beschluss des Verbandsgemeinderates 

mit Stimmenmehrheit. 
Der Wappenteller trägt das Wappen der Verbandsgemeinde Vordereifel und ent-
hält die Widmung „Dank und Anerkennung, Verbandsgemeinde Vordereifel“. 

 
(3) Über die Verleihung wird eine Urkunde ausgefertigt. 
 
(4) Wappenteller und Urkunde werden vom Bürgermeister in einer der Ehrung ange-

passten würdigen Form, nach Möglichkeit in einer öffentlichen Sitzung des Ver-
bandsgemeinderates in Anwesenheit des Auszuzeichnenden, überreicht. 

 
Neben dieser satzungsrechtlichen Regelung hat der Ältestenrat am 13.01.2004 fest-
gelegt, die Ratsmitglieder mit dem Wappenteller zu ehren, die 
 

 nach Abschluss der Wahlperiode 

 länger als 15 Jahre dem Verbandsgemeinderat 
 
angehören. 
 
Mit Ablauf der Wahlperiode 2009 bis 2014 hat Bürgermeister Gerd Heilmann dem 
Verbandsgemeinderat 19 Jahre angehört. Er hat jedoch auf die Ehrung während sei-
ner Amtszeit verzichtet. 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
       € 

 

 Ergebnishaushalt 
  20      

 Finanzhaushalt  
 20      

Buchungsstelle: 
      

 
 
Anlagen: 
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